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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

VL-140/2024 1. Ergänzung 
Abteilung Kämmerei 
Verfasser Carina Schmück 

 Datum 24.10.2024 
 
 
Betreff: 
Neufassung der Abfallsatzung zum 01.01.2025 
 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevertretung der Gemeinde Glauburg 04.11.2024  

 
 
Sachdarstellung / Erläuterungen: 
Im Zuge des neuen Abfuhrvertrages, ab 01.01.2025, war mit das größte Ziel den „Flickenteppich“ 
innerhalb des Wetteraukreises im Rahmen der Sammelrhythmen zu vereinheitlichen. Der Abfall-
wirtschaftsbetrieb hat in Zusammenarbeit mit einem Ausschuss, welcher aus Mitarbeitern der 
Kommunen bestand, eine Neufassung der Abfallsatzung als Vorlage erstellt. 
Bei folgenden Paragrafen gab es grundlegende Änderungen: 
  

• § 5 Abs. 8     Grünschnitttermine werden von 3x auf 5x (inkl. Weihnachtsbaumabholung)  
                      pro Jahr angehoben. 

• § 5 Abs. 9     Höchstmenge des Grünschnitts wird von 2m³ auf 3m³ erhöht. Grobe          
                      Daumenregel pro Grundstück 1.500m² = 3m³ im Jahr 

• § 5 Abs. 10   Ausgestattete Sammelfahrzeuge haben ein Erfassungs- u. Kontrollsystem für  
                      die Erkennung von Störrstoffe im Biomüll. Das System fertigt Beweisfotos.   

• § 5 Abs. 11   Ist es nicht möglich die Störrstoffe aus den Bio- o. PPK-Behältern zu  
                      sortieren, so besteht die Möglichkeit das Gefäß als Restabfall entleeren zu  
                      lassen. Dazu ist ein Aufkleber bei der Gemeinde in Höhe von 40,00 € zu  
                      erwerben.  

• § 6 Abs. 1     Im Zuge des Paragrafen wurde eine Anlage zur getrennten Einsammlung an  
                      den Recyclinghöfen erstellt. 

• § 10               Ab 2025 wird das Sperrgut pro Anfahrt und nicht mehr nach Gewicht  
                      berechnet. Gebühren werden im Jahr 2025 neu kalkuliert. Sperrgutmenge  
                      wird auf 3m³ pro Grundstück/Abfallbesitzer begrenzt, alles weitere bleibt  
                      stehen.   

• § 17 Abs. 2a Restmüllgefäße mit einem Volumen von 1.100 Liter werden nur noch im 3- 
                      wöchigen Rhythmus abgefahren.  

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt die Abfallsatzung der Gemeinde Glauburg zum 01.01.2025 
entsprechend dem vorgelegten Entwurf. 
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Haushaltsrechtliche Darstellung: 
./.  
 
 
DER GEMEINDEVORSTAND  
DER GEMEINDE GLAUBURG 
 
gez. Henrike Strauch  
Bürgermeisterin 
 
 
Anlage: 
1. Anlage Nr. 1 zu Abfallsatzung 
2. Neufassung ABFALLSATZUNG (002) 
 




